
S a t z u n g über die Erhebung der Abgaben für die
Niederschlagswasserbeseitigung der
Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

Niederschlagswasserabgabensatzung

Aufgrund der §§ 1 O, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfas­
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Ge­
setz vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 588), der§§ 5, 6, 6a und 8 des Niedersächsischen Kom­
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121 ), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589), § 96a des Niedersächsischen
Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 578) und des§ 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungs­
gesetzes zum Abwasserabgabengesetzes (Nds. AG AbwAG) in der Fassung vom 24.03.1989
(Nds. GVBI. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2021 (Nds. GVBI. S. 911) hat
der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf in seiner Sitzung vom 08.12.2022 folgende Sat­
zung beschlossen:

Abschnitt I

§ 1
Allgemeines

(1) Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, nachstehend ,,Samtgemeinde" genannt, be­
treibt nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss
an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen der Samtgemeinde Bevensen­
Ebstorf (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 05.12.2013 in der jeweils geltenden Fas­
sung eine zentrale Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung (bestehend u. a.
aus Kanalisation, Gräben, Grabenverbindungen, Regenwasserrückhaltebecken,
Pumpwerken) als selbständige öffentliche Einrichtung.

(2) Die Samtgemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung

1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale Niederschlags­
wasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss
(Niederschlagswasserbeiträge),

2. Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungser­
satz),

3. sowie Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen
Niederschlagswasseranlage (Niederschlagswassergebühren).

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des
Grundbuchrechts. Mehrere solcher Grundstücke gelten dann als ein Grundstück, wenn
sie eine wirtschaftliche Einheit bilden. Besteht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise
für Teilflächen eines Grundstückes im Sinne des Grundbuchrechts eine selbständige
lnanspruchnahmemöglichkeit, so ist jede solche Teilfläche als Grundstück im Sinne
dieser Satzung anzusehen.
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Abschnitt II
Niederschlagswasserbeitrag

§2
Grundsatz

(1) Die Samtgemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird,
für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öf­
fentlichen zentralen Niederschlagswasseranlage Niederschlagswasserbeiträge zur
Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen
wirtschaftlichen Vorteile.

(2) Der Niederschlagswasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücks­
anschluss (Anschlussleitung vom Haupt- oder Nebensammler bis zur Grundstücks­
grenze).

(3) Mit dem Niederschlagswasserbeitrag wird der Aufwand für die Einrichtungen zur Stra­
ßenentwässerung, für den Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge zu erheben
sind, nicht gedeckt.

§3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche zentrale Nieder­
schlagswasseranlage angeschlossen werden können und für die

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder
gewerblich genutzt werden dürfen,

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick­
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche zentrale Niederschlagswasseranlage tatsäch­
lich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus­
setzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind.

§4
Beitragsmaßstab

(1) Der Niederschlagswasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab be­
rechnet. Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages wird die Grundstücksfläche
mit der Grundflächenzahl (GFZ) vervielfacht.

(2) Bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 Bau­
gesetzbuch (BauGB) sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung
festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzt werden (z. B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) sowie bei Grundstücken, für
die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine Nutzung als
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, werden 75 % der Grundstücksfläche in
Ansatz gebracht. Für alle anderen Grundstücke gilt Abs. 3.
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(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Ge­
samtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;

2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei­
les liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Gesamtflä­
che des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6
oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für
diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grund­
stücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern
sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Satzungsbereich, wenn
diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht
und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teil­
weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund­
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus
bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Stra­
ßengrenze und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der
der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter­
geordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder,
Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze
und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche;

7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach§ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung
als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zu­
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,
sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34
Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die
Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän­
den der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund­
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf
dem Grundstück erfolgt;
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8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Abwas­
seranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so er­
mittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren­
zen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten ver­
laufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zu­
ordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindli­
che Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt)
eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfall­
deponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die
rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher
Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die ab­
wasserrelevant nicht nutzbar sind.

(4) Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gilt

1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige
Grundflächenzahl,

2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine
Grundflächenzahl nicht bestimmt ist, die folgenden Werte:

Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete 0,2

Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete 0,4

Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete im Sinne
von 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 0,8

urbane Gebiete 0,8

Kerngebiete 1,0

3. für Sport- und Festplätze sowie für selbständige
Garagen- und Einstellplatzgrundstücke

4. für Grundstücke im Außenbereich(§ 35 BauGB),
Grundstücke, für die durch Bebauungsplan land­
wirtschaftliche Nutzung festgesetzt ist und bei
Friedhofsgrundstücken und Schwimmbädern

5. für Grundstücke im Außenbereich(§ 35 BauGB),
die aufgrund einer rechtsverbindlichen Fachplanung
abwasserrelevant nutzbar sind - bezogen auf die
Fläche nach Abs. 2 i. V. mit I. Abs. 2 -

6. Die Gebietseinordnung nach Nr. 2 richtet sich für Grundstücke,

1,0

0,2

1,0

a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festset­
zung im Bebauungsplan,

b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen(§ 34
BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung.
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(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach§ 34 Abs. 4 BauGB oder
§ 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Grundflächenzahl die Vorschriften
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für

1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige
Nutzungsmaß getroffen sind;

2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmun­
gen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grund­
flächenzahl von 0,4 gilt.

§5
Beitragssatz

Der Beitragssatz für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Er­
neuerung der öffentlichen zentralen Niederschlagswasseranlagen beträgt

2,53 €
je m2 Beitragsfläche.

§6
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen­
tümer/in des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so
ist anstelle des Eigentümers / der Eigentümerin der oder die Erbbauberechtigte bei­
tragspflichtig.

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§7
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen
öffentlichen Abwasseranlage für das zu entwässernde Grundstück.

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss,
frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.

§8
Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so­
bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags­
pflichtig ist.
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§9
Veranlagung, Fälligkeit

Der Niederschlagswasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 10
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch
Vertrag vereinbart werden.

Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßsta­
bes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln.

Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.

Abschnitt Ill

Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse

s$11
Entstehung des Erstattungsanspruchs

(1) Stellt die Samtgemeinde auf Antrag der Grundstückseigentümer oder der Erbbaube­
rechtigten für ein Grundstück einen weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von
einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und
zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksan­
schluss oder nach dessen Beseitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die
zentrale öffentliche Abwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so
sind der Samtgemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher
Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(2) $6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht
mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses und der Berechenbarkeit des
Erstattungsanspruchs.

§ 12
Fälligkeit

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe
des Bescheides fällig.
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Abschnitt IV
Niederschlagswassergebühr

§ 13
Grundsatz

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen Niederschlagswasseranlage wird eine
Niederschlagswassergebühr für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentliche Abwasser­
anlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern oder von denen Niederschlagswasser
in die öffentlich zentrale Niederschlagswasseranlage gelangt.

§ 14
Gebührenmaßstab

(1) Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der bebauten, überbauten und
befestigten (versiegelten) Grundstücksfläche bemessen, von der aus Niederschlags­
wasser unmittelbar über eine direkte Leitung (z. B. Regenfallrohr, Rohrleitung, Entwäs­
serungsrinne - Aco-Drain-Rinne -) oder mittelbar über andere Flächen (z. B. Garagen­
zufahrt, Gehweg, Straßeneinlauf) in die öffentlich zentrale Niederschlagswasseranlage
gelangt (abflusswirksame Fläche). Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbe­
sondere vor, wenn von bebauten und /oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund
des Gefälles Niederschlagswasser in die Abwasseranlage gelangen kann.

(2) Als bebaute oder überbaute Fläche gilt die Grundfläche der Gebäude oder baulichen
Anlagen zuzüglich Dachüberstände, Terrassenüberdachungen, Vordächer (Drauf­
sicht). Als befestigte Fläche gelten alle Flächen, die durch menschliches Einwirken so
verdichtet sind, dass die natürliche Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht nur uner­
heblich verändert wurde. Zur befestigten Grundstücksfläche zählen auch - unabhängig
vom verwendeten Material - Betondecken, bituminöse Decken, Öko-Pflasterungen,
Plattenbeläge, Schotterflächen etc., sofern sie nicht bereits in den bebauten / überbau­
ten Grundstücksflächen enthalten sind.

(3) Wird Niederschlagswasser in einer Versickerungsanlage (mit Notüberlauf) mit einem
Volumen von 2,0 / m3 je 100 m2 angeschlossener Fläche gesammelt, reduziert sich die
gebührenpflichtige Fläche um 50 % der an die Versickerungsanlage angeschlossenen
Fläche.

(4) Je 1 Quadratmeter (m2) sind eine Berechnungseinheit. Die Gesamtfläche der bebau­
ten, überbauten oder befestigten Flächen pro Grundstück wird auf volle Quadratmeter
(m?) kaufmännisch gerundet.

(5) Die Gebührenpflichtigen haben der Samtgemeinde auf deren Aufforderung binnen ei­
nes Monats die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Maßgebend sind die am 01.01.
des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. Kommen die Gebührenpflichti­
gen ihrer Mitteilungspflicht nach Satz 1 nicht fristgemäß nach, so kann die Samtge­
meinde die Berechnungsdaten schätzen. Hierzu können orthographische Bildaufnah­
men herangezogen werden.

(6) Änderungen der maßgeblichen Flächen haben die Gebührenschuldner der Samtge­
meinde unverzüglich schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Flächenänderungen
werden zum 01. des folgenden Monats berücksichtigt, zu dem der Zeitpunkt der Ande­
rung nachgewiesen wurde. Anträge auf Flächenreduzierungen ohne Nachweis des An­
derungszeitpunktes werden ab dem 01. des Monats berücksichtigt, der dem Eingang
der Änderungsmitteilung folgt.
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§ 15
Gebührensatz

Die Niederschlagswassergebühr beträgt pro Kalenderjahr

0,53 € je Quadratmeter (m2) abflusswirksamer Fläche.

s$16
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer / die Grundstückseigentümerin;
wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, treten an deren Stelle die Erbbauberechtigten des
angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtig sind außerdem Nießbraucher oder
sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige
sind Gesamtschuldner.

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf
den Übergang folgenden Monats auf den neuen Pflichtigen über.

§ 17
Entstehen und Beendigen der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche zentrale Nie­
derschlagswasseranlage angeschlossen ist oder dieser Anlage von dem Grundstück
Abwasser zugeführt wird.

(2) Die Gebührenpflicht endet, wenn der öffentlichen zentralen Niederschlagswasseran­
lage dauerhaft kein Abwasser mehr zugeführt wird und der Grundstücksanschluss
fachgerecht beseitigt bzw. verschlossen wird.

§ 18
Erhebungszeitraum und Entstehung der Gebührenschuld

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Gebührenschuld entsteht für die Niederschlags­
wasserbeseitigung mit Beginn des Erhebungszeitraums. Entsteht die Gebührenpflicht wäh­
rend des Kalenderjahres, so ist der Restteil des Jahres der Erhebungszeitraum.

§19
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Für die Veranlagung der Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung
(Niederschlagswassergebühr) werden die Grundstücksverhältnisse zu Beginn eines
Kalenderjahres bzw. jene zum Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenpflicht (§ 17)
zugrunde gelegt. Die Niederschlagswassergebühren werden durch schriftlichen Be­
scheid festgesetzt. Die festzusetzende Gebühr ist in gleichen Teilbeträgen jeweils zum
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres fällig. Die Gebühren können zusammen
mit anderen Abgaben angefordert werden.

(2) Auf Antrag der oder des Gebührenpflichtigen kann die Gebühr abweichend von Abs.1
Satz 3 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens
bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die bean­
tragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird;
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die Änderung muss spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Jahres
beantragt werden.

(3) Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht hinsichtlich der Niederschlagswasserbe­
seitigung im laufe eines Kalenderjahres, so wird die (veränderte) Benutzungsgebühr
vom Beginn des Monats an erhoben, der der Veränderung nachfolgt.

Endet die Gebührenpflicht für die Beseitigung des Niederschlagswassers im laufe ei­
nes Kalenderjahres, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ende des Monats erhoben,
in dem die Veränderung erfolgt.

(4) In den von Abs. 1 nicht erfassten Fällen wird die Niederschlagswassergebühr durch
Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Abschnitt V
Schlussvorschriften

§ 20
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde bzw. den von ihr
Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der
Abgaben erforderlich ist. Auf besondere Anforderung sind die Berechnungsgrundla­
gen innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen und auf einem maßstäblichen Plan
darzustellen.

(2) Die Samtgemeinde bzw. die von ihr Beauftragten können an Ort und Stelle ermitteln.
Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und
in dem erforderlichen Umfange zu helfen.

§ 21
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde sowohl
vom Veräußerer / von der Veräußerin als auch vom Erwerber/ von der Erwerberin
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für Nießbraucher und
sonstige dinglich Berechtigte.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben be­
einflussen, so haben die Abgabepflichtigen dies unverzüglich der Samtgemeinde
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für sie, wenn solche Anlagen
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 22
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 NDSG i. V. m.
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) Datenschutzgrundverordnung) der hierfür erforderlichen
personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 3 bis 7 NDSG (Vor- und Zu­
name der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst
Größe und Grundbuchbezeichnung) durch die Samtgemeinde zulässig.



- 10-

(2) Die Samtgemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches,
des Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt ge­
wordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten
Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Fachbereichen und Be­
hörden (z. B. Finanzamt, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie­
dersachsen - Katasteramt -, Amtsgericht - Grundbuchamt-, Fachbereich Ordnungs­
wesen - Meldewesen - ) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Ab­
rufverfahren erfolgen kann.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von $18Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig

1. entgegen S 14 Abs. 5 der Samtgemeinde auf deren Aufforderung nicht binnen
eines Monats die Berechnungsgrundlagen (Umfang der bebauten, überbauten
und befestigten Fläche) mitteilt;

2. entgegen S14Abs. 6 der Samtgemeinde Änderungen der maßgeblichen Flä­
chen nicht unverzüglich mitteilt;

3. entgegen § 20 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erfor­
derlichen Auskünfte nicht erteilt;

4. entgegen § 20 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde an Ort und Stelle er­
mitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert;

5. entgegen S21Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;

6. entgegen $21Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen
auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflus­
sen;

7. entgegen§ 21 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung
solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.

(2) Gemäß § 18 Abs. 3 NKAG kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu
10.000,00 € geahndet werden.

§ 24
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

2022

ter


